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Gemeinderat 05.11.2009     
 
 
 
 
Einbringung des Jahresabschlusses der Gemeinde Ostbevern für das Jahr 
2007 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jahresabschluss 2007 wird zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss bzw. an die Gemeindeprüfungsanstalt NRW über-
wiesen. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Gem. § 95 Abs. 3 GO NW leitet der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf 
des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
dem Rat zur Feststellung zu. 
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Da schon bei Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement absehbar 
war, dass die in § 95 Abs. 3 GO NW vorgesehene Frist von 3 Monaten weder von 
der Gemeinde Ostbevern noch von anderen Kommunen eingehalten werden kann, 
fand am 27.05.2008 durch den Rechnungsprüfungsausschuss eine Belegprüfung für 
das Haushaltsjahr 2007 statt. Seitens der Verwaltung wurde hierbei auch ausführlich 
auf den Jahresabschluss und seine Bestandteile eingegangen. Dem Rechnungsprü-
fungsausschuss lagen alle Belege der Finanzbuchhaltung vor. Es wurden alle Fra-
gen vollständig beantwortet. Beanstandungen ergaben sich vorbehaltlich der noch 
durchzuführenden Abschlussprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat in der Sitzung des Gemeinderates am 24.06.2008 
über die Prüfung und das Prüfungsergebnis berichtet. 
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses ist gem. § 101 Abs. 1 GO NW der Rech-
nungsprüfungsausschuss zuständig.  
 
Gem. Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.05.2009 sowie des 
Rates vom 24.06.2008 bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 
Abs. 8 GO NW der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.  
 
Der Zeitplan für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde mit der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW abgestimmt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2007 kann 
voraussichtlich Ende des I. Quartals 2010 erfolgen. Das Prüfungsergebnis wird zu-
nächst im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2007 können den als Anlage 1 
beiliegenden Entwürfen der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung 
und der Schlussbilanz entnommen werden. 
 
Der Jahresabschluss 2007 mit den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen, dem 
Anhang sowie dem Lagebericht wird den Fraktionsvorsitzenden und den Mitgliedern 
des Rechnungsprüfungsausschusses in der Sitzung ausgehändigt. 
 
 
 
 
 
Bürgermeister Fachbereichsleiter Sachbearbeiter 
 
 
 
 


